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2. Abschnitt — Straftaten

gegen die staatliche und öffentliche Ordnung § 2 1 2

4. Bei einer Bestrafung wegen W ahlfälschung ist eine str. Verantw.
wegen U rkundenfälschung (§240) oder Falschbeurkundung (§242) 

ausgeschlossen, weil in bezug auf die U rkundendelikte die Vorschrift der 
W ahlfälschung ein selbständiges Delikt darstellt. Bei entsprechenden A n
griffen gegen andere W ahlen (z. B. Richter- und Schöffenwahlen) finden 
die Vorschriften über U rkundenfälschung (§§ 240 ff.) Anwendung.

2. A b s c h n i t t

Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung

§ 212
Widerstand gegen staatliche Maßnahmen

(1) Wer einen Angehörigen eines staatlichen Organs durch 
Gewaltanwendung oder Bedrohung mit Gewalt oder einem 
anderen erheblichen Nachteil an der pflichtgemäßen Durch
führung der ihm übertragenen staatlichen Aufgaben zur Auf
rechterhaltung von Ordnung und Sicherheit hindert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat gegen einen Bürger 
begeht, der ln staatlichem Auftrag bei der Durchführung von 
Aufgaben zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit 
mitwirkt.

(3) Der Versuch 1st strafbar.

1. Aufgabe der Bestim m ung ist der strafrechtliche Schutz der zur 
A ufrechterhaltung der öffentlichen O rdnung und Sicherheit not

wendigen M aßnahm en, die von hierzu ständig oder zeitweilig berufenen 
Personen durchgeführt werden. Sie d ient dam it der G ew ährleistung von 
O rdnung und Sicherheit.

Der Tatbestand ist auf den Schutz derjenigen beschränkt, die pflicht
gemäß Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
erfüllen. Soweit nicht m it M aßnahm en zur G ew ährleistung von Sicherheit 
und Ordnung befaßte V ollstreckungsfunktionäre, z. B. M itarbeiter der 
W ohnraum lenkung bei der W ohnraum erfassung, V iehzähler oder Ge
richtsvollzieher, in ih rer pflichtgemäßen D ienstausübung angegriffen oder 
mit Tätlichkeiten bedroht werden, ist nicht § 212, sondern § 214 anzu
wenden. Zur Ordnung und Sicherheit gehört auch die durch die s taa t
lichen Organe gew ährleistete O rdnung und Sicherheit in Produktions
betrieben, V erw altungen und Institutionen, nicht aber die ausschließlich 
innerbetriebliche Ordnung. Geschützt w ird nu r die A usübung staatlicher


